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LEGENDE 

@ = .Mischgebiete ( § 6, BauNVO) 

0,4 = Grundflächenzahl 

@ Geschossflächenzahl 

II = Zahl der Vollgeschoss� 

- -- = Grenze des räumlichen Geltungs-
- bereichs des Bebauungsplanes·-

( § 9, Abs. 7, BBauG)
Zufahrtsverbot

= Baugrenze 

Bauweise = offen 

Das Anzeigeverfahren nach § 11 Abs. 3 BauGfs 
wurde durchgeführt. 
Die Verletzung von R�chtsvorschriften wird 
nicht geltend gemacht. 
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Gemäß der Abrundungssatz.ung nach � 34, Abs.4 BauGb, 
ist die entsprechende Fläche in der vorbereitenden 13aulcit
planung, dem Flächennutzungsplan als gemischte Dau
flächc dargestellt. 

Die Bestimmung des Maßes der baulichen NutzLing erfolgt 
auf Grundlage § 34, Abs. l. . '

Nach § 17, Abs. l BauNVO gelten für Dorf -u. Misch
gebiete folgende Obergrenzen: 

GRZ = 0,6

GFZ = 1,2

Fcstsct.lungcn: 

Im Hinblick auf§ 34, Abs. l, wurden als Maße der bau
lichen Nutzung, folgende Festsetzungen getroffen: 

GRZ = 0,4 
GFZ = 0,8

Mindestens 70% der nicht überbauten Grundstücksflaclicn 
sind als Garten- oder Grünfläche anzulegen ur.-d zu unterhalten. 
Die Bepflanzung sollte mit standortgcrcchtcn Pflanzen erfolgen. 

Abrundungssatzung grm. � 3-t (➔) ßauGB 

Büdingen Wetteraukreis 
Stadtteil Calbach 
Erlaß einer Satzung gem. § 34 (4) I3auGB 
für Teilbereiche des Gebietes„ AUF DEM U:\:--:EN',, 

Als Satzung beschlossen von tkr Stadtvcrordnctcnversammlung 

am 13.02.1996 

Die genehmigte Satzung ist gcm. § 5 (3) HGO I.V.M. § 6 (3) der Ilauptsatzung 
vom 23.11.1984 am _______ ortsublich bekannt gemacht worden. 

Die Satzung ist somit am _______ rechtsverbindlich geworden. 

Büdingen, ______ _ 
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